Lehrverzeichnis
Nachweise über den anerkennungsfähigen Unterricht unter Angabe der Veranstaltungsart (curricular/extracurricular) und ggf. Teilnehmerlisten.
Lehrtätigkeit: 
Für den Nachweis einer adäquaten Lehrtätigkeit ist die Teilnahme an der Ausbildung Studierender nach Möglichkeit im Rahmen von curricularen Lehrveranstaltungen für die Dauer von mindestens 4 Semestern, davon mindestens 2 Semester an der Medizinischen Fakultät Münster notwendig. Die Anzahl der pro Semester nachzuweisenden Stunden einer Präsenzlehre bemisst sich gemäß aktueller Lehrverpflichtungsverordnung NRW und dem im Arbeitsvertrag des Antragsstellers ausgewiesenen Lehrdeputat.
Davon unbenommen ist - auch von nicht universitär angestellten Antragsstellern - eine adäquate Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 8 Punkten eines anerkennungsfähigen Unterrichts gemäß Berechnungsschema nach § 17 der Habilitationsordnung nachzuweisen.
§ 17 (Anerkennungsfähiger Unterricht) Habilitationsordnung
(1) Als für die Aufrechterhaltung der Lehrbefugnis anerkennungsfähiger Unterricht werden mit folgenden Punktzahlen bewertet: 
a) Lehrveranstaltungen in Form eines Präsenzunterrichtes 
Vorlesungen, Praktika, Seminare, mündlich/praktische Prüfungen, mit Ausnahme der Staatsexamina oder Jurorentätigkeit in Auswahl- oder Prüfungsverfahren 
Pro akademischer Unterrichtsstunde: 0,1 Punkte 
Die erreichte Punktzahl ist mit folgenden Anrechnungsfaktoren zu multiplizieren: 
· Für curriculare Veranstaltungen in den Studiengängen 
Medizin und Zahnmedizin: 1,0 
· Für extracurriculare Veranstaltungen mit 
mehr als 3 Teilnehmern: 	0,5 (max. 5 Punkte) 
· Für Extracurriculare Veranstaltungen mit 
weniger oder gleich 3 Teilnehmern: 0,25 (max. 3 Punkte) 
b) Betreuung von Hospitationen 
Laborpraktika, Famulaturen, Blockpraktika, PJ 
Pro Woche Hospitation und Student: 0,01 Punkte (max. 3 Punkte) 
Für die Anerkennung der extracurricularen Veranstaltungen sowie der Hospitationen ist die Vorlage einer entsprechenden Teilnehmerliste erforderlich, wobei ausschließlich ordentliche Studierende der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gewertet werden. 
(2) Weitere Punkte werden vergeben: 
a) je 0,5 Punkte für einen Beitrag zu einem anerkannten Lehrbuch 
b) je 2 Punkte für die Herausgabe eines Lehrbuches 
c) je 1 Punkt für eine innovative Leistung auf dem Gebiet der universitären Lehre. 

Lehrverzeichnis Zusammenfassung

	
	Anzahl
	Punkte

	a) Lehrveranstaltungen in Form eines Präsenzunterrichtes, pro akademischer Unterrichtsstunde (0,1 Punkte). 
Die erreichte Punktzahl ist mit folgenden Anrechnungsfaktoren zu multiplizieren:
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	I.    Für curriculare Veranstaltungen in den Studiengängen Medizin und Zahnmedizin 
(1,0)
	[bookmark: Text86]     
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	II.   Für extracurriculare Veranstaltungen mit mehr als 3 Teilnehmern 
(0,5 [max. 5 Punkte])
	[bookmark: Text87]     
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	III.  Für extracurriculare Veranstaltungen mit weniger oder gleich 3 Teilnehmern 
(0,25 [max. 3 Punkte])
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	[bookmark: Text91]     

	      b)   Betreuung von Hospitationen
      pro Woche Hospitation und Student 
      (0,01 Pt. [max. 3 Punkte])
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	      c)    Beitrag in anerkanntem Lehrbuch 
             (je 0,5 Punkte)
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	      d)   Herausgabe eines Lehrbuches 
             (je 2 Pt.)
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	      e)   Innovative Leistung auf dem Gebiet der universitären Lehre 
            (je 1 Punkt)
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	Gesamtpunkte Lehre:
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Einzelauflistung curriculare Lehre
Titel der 					Uhrzeit		akademische
Veranstaltung			Datum		(von… bis…)	Stunden		Punkte
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Einzelauflistung extracurriculare Lehre
Titel der				Uhrzeit		akad.
Veranstaltung		Datum		(von… bis…)	Stunden	Matrikelnr.*	Punkte
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Für die Anerkennung der Lehrleistung ist die Angabe der Matrikelnummern verpflichtend
Einzelauflistung Hospitation
Zeitraum 		Anzahl Wochen		Klinik			Matrikelnr.	Punkte
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 				
Einzelauflistung Buchbeitrag
	Nr.
	Erstautor
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	Nr.
	Mitautor
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